
MAGAZIN

8 4/2001 – NEUE KRIMINALPOLITIK

»Eine Privatisierung, wie wir sie in
den USA oder England vorfinden,
kann es bei uns in Deutschland
verfassungsrechtlich einfach nicht
geben«, so Anstaltsleiter der Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) Freiburg,
Thomas Rösch, in einer Stellung-
nahme zur Gefängnisprivatisierung
im Mai 2001. Gemeint war damit,
dass der Kernbereich des deutschen
Strafvollzuges, nämlich die Gefan-
genenbewachung durch den All-
gemeinen Vollzugsdienst (AVD),
d.h. Staatsbeamte, nicht ›priva-
tisiert‹ werden kann, da der
Eingriffs- und Bewachungsbereich
von Gefangenen nicht mit Art. 33
Abs. 4 und 5 des Grundgesetzes
(GG) zu vereinbaren ist. 

Einige Justizminister, wie z.B. 
Dr. Ullrich Goll (Baden-Württem-
berg) oder Dr. Christean Wagner
(Hessen), sind durchaus nicht abge-
neigt, nun auch Teilbereiche des
Vollzugs bzw. einer JVA zu privati-
sieren. Anfänglich schien man sich
nur ein ›gestraffteres Versorgungs-
management‹ vorzustellen, durch
Privatisierung einiger Wirtschafts-
bzw. Dienstleistungsbereiche wie
z.B. Küche, Wäscherei, Gefangenen-
einkauf, schulischer oder ärztlicher
Versorgung. »Die aufgebauten
Strukturen und Verhaltensweisen
im Strafvollzug können nur nach
und nach geändert werden, und wir
wollen soweit rechtlich möglich
auch den (Vollzugs-)Betrieb privati-
sieren«, so Dr. Wagner in einem In-
terview gegenüber der oberhessi-
schen Presse im Dezember 1999. 

Da die Haftzahlen mit der ver-
schärften Kriminalpolitik, ähnlich
wie in Großbritannien, immer weiter
ansteigen, verspricht man sich auch
in Deutschland vom privaten Voll-
zugssektor bzw. einem privaten
Führungsunternehmen inzwischen
vor allem ein schnelles, effektives
und preiswertes Bauen von kom-
pletten Vollzugsanstalten innerhalb
von wenigen Monaten. Ein Haupt-
gedanke sollte dabei sein, die Haft-
umstände vor allem in der über-
belegten Untersuchungshaft zu
verbessern, um den ständig wach-
senden Inhaftiertenzahlen in vielen
Bundesländern (vor allem den
neuen) gerecht zu werden.

Privatisierter Gefängnisbau in
Deutschland

Der offiziell vertragsrechtliche Aus-
druck der ›Privatisierung‹ (aus dem
anglo-amerikanischen ›to privati-
ze‹) heißt eigentlich wirklich con-
tracting-out (wörtlich ›vertraglich
auslagern‹).1 Gemeint ist damit,
dass das Geschäftsmanagement
einer öffentlichen Einrichtung (in
diesem Fall eine JVA, d.h. ein
Gefängnis) einem privaten Kon-
zern vertraglich ›übertragen‹ oder
›überschrieben‹ wird. 

Ein privater Konzern kann eine
neue Haftanstalt (wie zum Beispiel
die JVA Waldeck bei Rostock oder
die JVA Gelsenkirchen) schnellstens
errichten.2 Gründe, die also für den
Bau ›privater‹ Haftanstalten spre-

chen sind zum ersten, dass das Bau-
land schneller erworben werden
kann, da sich der Private (z.B. die
Baugesellschaft der JVA Gelsen-
kirchen ›Hoch-Tief‹), nicht an lange
bürokratische Ausschreibungen
halten muss. Zweitens braucht sich
der Private nicht der komplizierten
Rechtslage wie ein Landesjustizmi-
nisterium zu unterwerfen, um ein
Gefängnis hochzuziehen; mit den
dazugehörigen Baumaterialien geht
es dann auch schneller. Drittens
können Bürgerinitiativen gegen
den Bau einer neuen Haftanstalt
schneller abgewimmelt bzw. mit
den nötigen Mitteln beschwichtigt
werden. Beim Bau der im Novem-
ber 2001 zu eröffnenden Anstalt
HMP (Her Majesty´s Prison) Dove-
gate (lit. Taubenschlag) bei Mar-
chington in Mittelengland durften
die Anwohner des kleinen länd-
lichen Dorfes sogar den Namen der
neuen Hochsicherheitsanstalt mit
auswählen.3 So gab der Private Per-
mier Prisons sogar dem Gemeinde-
rat Mitspracherecht. Was den Dorf-
bewohnern sonst noch beschert
wurde, verriet der neue Gefängnis-
direktor dabei natürlich nicht. In
den USA sind solche Ausschreibun-
gen und Vergaben der Baulizenzen
an die Privaten, z.B. in Texas an
Wackenhut Corrections Corpo-
ration (WCC) oder Corrections
Corporation of America (CCA), mit
noch ganz andere Begünstigungs-
aktionen verbunden. 

Die neuen Justizvollzugsanstal-
ten Waldeck bei Rostock und
Gelsenkirchen wurden mittlerweile
mit privaten Geldern von Privaten
gebaut, um den immer mehr stei-
genden Haftzahlen gerecht zu wer-
den. Der deutsche Vollzug scheint
auch stolz auf diese Anstalten zu
sein.4 Ein Vorteil dabei ist das Los-
lösen von engen und formalisier-
ten vergaberechtlichen Vorschrif-
ten eines Staatsapparates. Der
Private kann optimal die Anforde-
rungen des Betreibers mit dem
Baukonzept und der Bewirtschaf-
tung ab- und übereinstimmen. Bei
diesem Modell ist der Staat der Ei-
gentümer und Nutzer von Grund-
stück und Gebäude, jedoch kommt
die Finanzierung durch private
Träger. Doch eins steht fest: recht-
lich und wirtschaftlich entsteht auf
diese Weise zwischen dem Staat
und dem Privaten ein jahrelanges
Schuldverhältnis, d.h. der Staat
bzw. das Bundesland wie z.B.

Nordrhein Westfalen beim Bau der
JVA Gelsenkirchen wird minde-
stens 25 Jahre bei der privaten
Hoch- und Tiefbaugesellschaft in
der Kreide stehen. Positiv bei die-
sen beiden Vertragsmodellen war
lediglich, dass der Bau der Anstal-
ten sehr schnell vollzogen werden
konnte. Während sich andere Lan-
desregierungen noch an Ausschrei-
bungen zur architektonischen Pla-
nung und zum Bau einer neuen
Vollzugsanstalt halten mussten,
hatten die Privaten die neuen Ge-
fängnisse schon längst gebaut. In
Hessen warten wir momentan ge-
spannt auf den Ausgang der Ver-
handlung um eine neue geplante
private Haftanstalt. 

Ursprung der 
Gefängnisprivatisierung: 
Beispiel USA und England

Das Vorbild der Vollzugsprivati-
sierung kommt aus den USA und
begann 1980 in Kalifornien, wo die
Häftlingszahlen innerhalb von
zehn Jahren um 134 Prozent an-
stiegen (23.000 im Jahre 1970 und
110.000 im Jahre 1990). Schon
Mitte der 80er Jahre waren die
kalifornischen Haftanstalten (vor
allem die County Jails) zu 191
Prozent überbelegt.5 Da die staat-
lichen Mittel der damaligen Regie-
rung Reagan zum Neubau sowie
dem Unterhalt von Haftanstalten
nicht ausreichten, wurde das Vor-
finanzierungsmodell der ›Private
Finance Initiative‹ (PFI) eingeführt,
welches dann Ende der 80er Jahre
auch für den britischen Vollzug
(HM Prison Service – England und
Wales) übernommen wurde. Ein
solches PFI-Modell bedeutete aber
für Staaten wie den USA oder Eng-
land, dass Privatunternehmer (›Pri-
vate‹) nicht nur die Konzeption
und den kompletten Bau eines
neuen Gefängnisses übernahmen,
sondern auch das komplette Mana-
gement: Haushaltsführung, Service-
leistungen und (für Deutschland
noch unverständlich) die komplette
Bewachung der Gefangenen, die
von privaten Wachschutzleuten
durchgeführt wird. Die vertraglich
verpflichteten ›Wärter‹ (aus dem
Amerikanischen ›Correctional Offi-
cers‹ – COs) können zwar nicht in
eigenem Namen handeln, agieren
aber im Auftrag des Innenministeri-
ums (Home Office – die zuständige

Angesichts wachsender Gefangenenzahlen und knapper
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tisierung des Strafvollzugs nachgedacht. Doch in welchem
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Justizvollzugsbehörde Englands). In
Wirklichkeit ist das Bewachungs-
personal der privaten Wachschutz-
firmen recht autonom. 

Anfang der 90er Jahre war die
Vollzugsprivatisierungsidee von
der Konservativen Regierung
Thatchers in England zunächst
guten Grundes eingeführt worden,
um die menschenunwürdigen Zu-
stände, vor allem in den maroden
Untersuchungshaftanstalten des
19. Jahrhunderts, abzuschaffen
und durch Private zu verbessern.
An den viktorianischen Gefäng-
nissen von London, Leeds, Liver-
pool oder Manchester (um nur
einige zu nennen) gab es Anfang
der 90er Jahre noch das ›Slopping
out‹ (Kübelsystem – d.h. keine Toi-
letten oder Nasszellen im Haft-
raum), wobei der Häftling sein Ge-
schäft nachts noch in einen Eimer
verrichten musste. 

Um die Vollzugsprivatisierung
schnell rechtlich zu ermöglichen,
veranlasste Premierministerin That-
cher mehrere Gesetzesänderungen
(Criminal Justice Acts (CJA) 1991
und 1993). Großbritannien gilt
mittlerweile als das Land der Ge-
fängnisprivatisierung. Von den 138
Haftanstalten sind schon minde-
stens acht in privater Hand, und die
Privatisierung weiterer 14 ist von der
Labour Regierung seit 1997 geplant. 

Der englische Vollzug wird seit-
her nach betriebswirtschaftlichen
Prinzipien des Controlling geführt,
d.h. jeder Anstaltsleiter hat nicht
nur sein eigenes Budget zu ver-
walten, sondern muss sich auch an
den nationalen Erfolgsstandards
(Key Performance Indicators)
messen und jährlich öffentlich be-
richten, z.B. über die Anzahl der
Ausbrüche, Suizide, Übergriffe und
Gefangenenstunden in ›gemein-
nützigen‹ Programmen. Auch der
Konkurrenzkampf unter den priva-
tisierten Fachdiensten (Psycholo-
gen, Lehrern, Ärzten usw.) ist hart
und verbissen, da diese nicht mehr
Beamtenstatus genießen, sondern
nur Zeitverträge haben. Die gesam-
te Gefangenenerziehung (Schule)
ist seit 1992 in England privatisiert.

Pro und Kontra der
Vollzugsprivatisierung

Da in Deutschland immer wieder
die Kostenfrage angesprochen wird,
müssen wir uns fragen, ob Privatge-

fängnisse tatsächlich billiger sind?
Ein Bericht des britischen parlamen-
tarischen Ausschusses von 1998 (All
Party Parliamentary Home Affairs
Committee) erwies, dass die von
privaten Trägern gemanagten Voll-
zugsanstalten tatsächlich ›preiswer-
ter‹ für den Staat sind – verglichen
mit der Haushaltsführung der staat-
lichen Gefängnisse. Die wöchent-
lichen Unterhaltskosten eines Ge-
fangenen im staatlichen Gefängnis
von Hull beliefen sich 1998 auf
£95.– (ca. 300,– DM) pro Woche,
verglichen mit der Unterbringung
im Privatgefängnis Wolds von nur
£75.– (ca. 220,– DM). 

Obwohl es unter Kriminologen,
Gefängnisreformern und Pressure-
groups viele Vollzugsprivatisie-
rungsgegner gab,6 musste die Ge-
fängnisforschung doch feststellen,
dass es bei der Vollzugsprivati-
sierung tatsächlich auch positive
Ergebnisse gab. James et al (1997)
stellten in einer vom Home Office
beauftragten Studie fest, dass es der
Gefangenenklientel, besonders den
Untersuchungshäftlingen, tatsäch-
lich in einigen Privatgefängnissen
wie Wolds oder Doncaster besser
ginge als beispielsweise der Klientel
im benachbarten Untersuchungsge-
fängnis von Hull. Häftlinge (inkl.
U-Haft) bekamen nicht nur vertrag-
lich ausreichend Zeit außerhalb des
Haftraums (ca. 8 Std.), sondern
konnten außerdem an Arbeits- oder
Fortbildungsprogrammen teilneh-
men.7 Die von Mrs. Thatcher durch
Privatisierung bewusst provozierte
und somit durchs Hintertürchen
eingeführte ›gesunde Konkurrenz
im Strafvollzug‹ war offensichtlich
erfolgreich, jedenfalls was die Be-
schäftigung und Unterbringung
von Gefangenen anging. Somit
diente die Privatisierung als ›An-
sporn‹, wie Mrs. Thatcher es so gern
ausdrückte, dem staatlichen Voll-
zugspersonal der ›Gefängnisoffizie-
re‹ (POA) ›etwas auf die Sprünge
helfen‹; mit anderen Worten, sie
wollte dem Vollzugsbeamtentum
den Garaus machen und erklärte
den Gewerkschaften der POA (wie
Mitte der 80er Jahre auch den Berg-
arbeitern) den Krieg.

Wer sind die privaten Wach-
schützer und Unternehmen?

Wer sind überhaupt die Haupt-
akteure im privatisierten anglo-

amerikanischen Vollzugssektor?
Unter ihnen finden wir verbissen
konkurrierende Wachschutzgesell-
schaften wie die Group 4 oder Secu-
ricor, aus Großbritannien oder die
US-Großkonglomerate Corrections

Corporation of America (CCA)
oder Wackenhut Corrections Cor-
poration (WCC – davon hat die UK
Premier Prisons einen Gewinnan-
teil von 50 %). In Frankreich hat
die Vollzugsprivatisierung schon
seit 1994 voll durchgegriffen, vor
allem im Dienstleistungsbereich.
Sodexho und CCA leiten beispiels-
weise ganze Vollzugsküchen und
den Reinigungsbetrieb. Die Gefan-
genenarbeit ist auch schon voll-
kommen in privater Hand des sog.
›Vollzuglichen Arbeitswesens‹
(VAW-Gefängnisindustrien). 

Es ist bekannt, dass die erste pri-
vate Vollzugsgesellschaft Englands
(1992 im HMP Wolds), Group 4
Securitas, ihre Anstaltswärter (Cor-
rectional Officers – COs) aus den
Reihen der Diskothekentürsteher
(Bouncers oder Doormen) nahm,
die bekanntlich selbst aus der kri-
minellen Szene gekommen waren.
Somit passten Kriminelle auf Kri-
minelle auf. Die neurekrutierten
Bediensteten (COs) trugen dabei
nicht mehr die dunkelblaue Uni-
form der staatlichen Prison Officers,
sondern graue Hosen und einen
marineblaue Blazer im Marks- &
Spencer-Stil eines Flugzeugstewards.
Der erste Anstaltsleiter des Wolds-
Gefängnisses war übrigens ein vom
HM Prison Service abgeworbener
Prison Governor (Anstaltsleiter).
Das passiert seither auch bei den
Prison Officers immer häufiger.
Noch wird jeder Governor vom
englischen Anstaltsleiterverband
(Prison Governors Association –

PGA) ausgeschlossen, aber die Ge-
werkschaft der Vollzugsbediens-
teten (Prison Officers Association –
POA) hat schon längst auch die
privaten COs als Mitglieder auf-
genommen. 

(Rechtliche) Grenzen der
Privatisierung in Deutschland

»Ich kann mir schon vorstellen,
dass einige Bereiche wie z.B.
Küche, Schule, Ausbildung und so-
gar die gesundheitliche Versorgung
von Gefangenen privatisiert wer-
den können«, so der Freiburger
Anstaltsleiter Rösch. Für ihn steht
jedenfalls fest, dass es auch in
Deutschland eine »private Organi-
sationsform geben könnte, um die
Aufgaben des Strafvollzuges, näm-
lich die effektive Resozialisierung
und den Schutz der Allgemeinheit
vor weiteren Straftaten, bestens zu
verwirklichen«. Er ist nicht abge-
neigt auch einzelne Fachdienste zu
privatisieren. Außer der Wäscherei
wollte er aber nicht verraten, wel-
cher Teil der Freiburger Haftanstalt
als nächstes vom Ministerium in
Stuttgart an Private ›ausgelagert‹
werden könnte. »Es soll die Organi-
sationsform gewählt werden, die
am effektivsten und auch am
kostengünstigsten ist«, so Rösch.

Kann es möglich sein, dass auch
in deutschen Gefängnissen bald
der Staatsbeamte durch einen pri-
vaten Diskotürsteher ersetzt wird?
Verfassungsgemäß wohl nicht. In
Deutschland gibt es die sog. ›diffe-
renzierende‹ Betrachtung: eine
Dienstleistung im Eingriffs- und
Bewachungsbereich gegenüber Ge-
fangenen ist anscheinend im Ein-
klang mit Art. 33 Abs. 4 und 5 GG
nicht möglich und widerspricht
dem Demokratie- und Sozialstaats-
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prinzip. Daher ist bisher eine Priva-
tisierung des Strafvollzuges als
Ganzes in Deutschland wohl noch
unzulässig, da der Strafvollzug zum
Kernbereich staatlicher Aufgaben-
wahrnehmung gehört und als sol-
cher im Hinblick auf Art. 33 Abs. 5
und 5 GG nicht privatisierungs-
fähig ist. Die rechtliche Bewertung
der in Betracht kommenden Auf-
gaben und Tätigkeitsbereiche im
Strafvollzug im Hinblick auf Privati-
sierbarkeit im Einzelfall (d.h. Teil-
privatisierung) ist jedoch Gegen-
stand von heißen Debatten im
deutschen Strafvollzug und unter
den Ministerien.

Dass die deutsche Rechtslage eine
Privatisierung nach dem Vorbild Eng-
lands, den USA oder Frankreichs vor-
läufig nicht zulässt, hindert aber
nicht an der Errichtung von neuen
Haftanstalten oder der Privatisierung
der Abschiebehaft, die schon seit
einigen Jahren in Deutschland in pri-
vater Hand ist. Werden momentan in
Deutschland vor allem betriebswirt-
schaftliche, d.h. kosteneinsparende
Gründe zur Gefängnisprivatisierung
angegeben, so dachte man in Eng-
land wenigstens zunächst noch an
einen besseren ›Service‹ für die Gefan-
genen, die durch Private besser ver-
sorgt werden sollten. 

Überlegungen zur Vorsicht

Sollte man sich einem privaten
Modell nähern wollen, so sollten
sich Anstaltsleiter und Landesjustiz-
minister nicht nur überlegen, was
eine Privatisierung für die Anstalt
und das Land an Kosten sparten,
sondern ob sie auch für das Wohl
der Gefangenen von Vorteil sein
könnte. Wichtig ist, dass der Private
nicht nur genügend Eigenkapital
(z.B. für die Ausrichtung einer
neuen Anstaltswäscherei) inves-
tiert, sondern dabei auch für ausrei-
chende Arbeitsplätze für Gefangene
sorgt. Ein strafideologischer Mittel-
weg sollte nicht nur den finanziel-
len Maßstab anwenden, sondern
auch zur Verbesserung von Haftum-
ständen führen. 

Das war die Überlegung bei der
Teilprivatisierung der gesamten Ar-
beitsbetriebe (Prison Industries) des
englischen Coldingley Gefängnisses
südöstlich von London in der Graf-
schaft Surrey. 1996 übernahm der
Private Wackenhut die Betriebe der
Wäscherei, Schlosserei und Schwer-

metallindustrie sowie die Anferti-
gung von Verkehrsschildern durch
hochqualifizierte Siebdrucktechnik.
Dabei wurden vertraglich täglich
155 Gefangenenarbeitsplätze bei
einer 38-Stunden-Woche garantiert.
Der Private musste ferner das
Rohmaterial, die Instandsetzung
der jeweiligen Betriebe und die aus-
gemachten höheren Gefangenen-
arbeitslöhne bezahlen.8

Schlussbetrachungen 

Einige Privatisierungsbefürworter,
wie beispielsweise der hessische Jus-
tizminister Dr. Wagner, haben bei der
totalen Vollzugsprivatisierung (d.h.
inklusive Bewachung der Gefange-
nen), so wie es mittlerweile in Groß-
britannien vonstatten geht, einen
Rückzieher machen müssen. Man
musste eben die rechtlichen Grenzen
der wasserdichten deutschen Verfas-
sung einsehen. Aber vielleicht ist es
auch der deutsche Beamtenapparat
(z.B. der Bund der Strafvollzugsbe-
diensteten – BSBD), der eine be-
trächtliche Lobby und somit politi-
sche Macht darstellt. Die rechtliche
Bewertung der in Betracht kommen-
den Aufgaben und Tätigkeitsbereiche
im Strafvollzug im Hinblick auf Priva-
tisierbarkeit im Einzelfall (d.h.
Teilprivatisierung) bleibt jedoch um-
stritten (z.B. beim geplanten Bau der
neuen JVA in Hessen).

Dass die Privatisierung eine
Patentlösung des Problems der
Überbelegung darstellen könnte,
wäre jedoch zu simpel gedacht.
Maßgeblich für die Frage der Privati-
sierung ist eine Gesamtübersicht
der jeweiligen Situation: wie sich
der Gesamtvollzug entwickelt, wie
die Untersuchungs- und Abschiebe-
haft aussieht, wie die Zahl der
Lebenslänglichen ansteigt, wie der
Landeshaushalt ausschaut und wie
sich das neue Straftäterunterbrin-
gungsgesetz auswirken wird. 

Eine spontane Einbindung von
Privatunternehmen innerhalb des
Vollzugs sollte von jedem Justiz-
minister gut durchdacht werden,
wobei er nicht nur auf den politi-
schen Willen hören, sondern auch
eine langzeitige Entwicklung des
Gesamtvollzuges mit einbeziehen
sollte. Der Kriminologe M. Feely
stellte schon die 1979 Frage: »In
wieweit führt Vollzugs- und Ge-
fängnisprivatisierung zur Auswei-
tung und Abänderung der staat-

lichen Autorität in Bezug auf die
Freiheitsstrafe?«9 Er wies darauf hin,
dass eine Gefängnisprivatisierung
zum Profit für private Konzerne
führen muss. Daraus folge dann,
dass eine Regierung auch immer zu-
sehen muss, dass die Vollzugsan-
stalten voll sind, so dass der Privat-
unternehmer auch seinen Aktio-
nären Rechenschaft ablegen kann. 

»Ein Modell wird sich auf jeden
Fall durchsetzen, und zwar der Bau
von neuen Gefängnissen, da die
Regierung einfach kein Geld mehr
hat, neue Haftplätze zu schaffen«,
so Thomas Rösch, »was natürlich
bedeutet, dass Mecklenburg-Vor-
pommern mit der JVA Waldeck bei-
spielsweise über Jahre bei den Priva-
ten in roten Zahlen stehen wird.«

Dr. Ursula Smartt ist Gefängnisfor-
scherin und lehrt Recht und Kriminal-
wissenschaften an der School of Law,
Thames Valley University, London
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